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nıschen Anerkennung. Man unterscheidet be1 diesen Vereinen den nichtrechtsfähigen
privaten kanonischen Verein VO rechtsfähigen prıvaten kanoniıschen Vereıin. Der öf-
fentliche kanonische Verein 1sSt VO  — der zuständıgen kirchlichen Autorität errichtet.
Das kanoniısche Recht erwähnt neben dem Verein uch den Zusammenschlufß VO

nıgstens rel Vereinen. Die eröffnete Organisationsform kann als Dachverband be-
zeichnet werden. Bısher WAar UTr VO kırchlichen Recht die ede. Eınem kanonıschen
Verein jedweden Iyps 1st CS VO seıten der Kırche prinzıpiell nıcht verwehrt, die Rechts-
rahıigkeıt uch nach weltlichem Recht anzustreben. Nıcht selten wırd sıch 1es
empfehlen, un: ‚WarTr namentlıch für Vereıine, die ber dıe kanonische Rechtsfähigkeıit
verfügen; enn können VOT allem vermögensrechtliche Fragen eichter geregelt WE -

den Ob und mıt welcher Wırkung das weltliche Recht einen kanonischen Verein als sol-
chen berücksichtigt, hängt (gegebenenfalls aut der Grundlage vertragsrechtlicher Be-
stımmungen zwıschen Staat und Kırche) VO der weltlich-rechtlichen Ordnung ab
Im I1L AbschnıiıttEbehandelt die „kanonischen Lebensverbände“. Dıiese Be-
zeichnung 1st nıcht panz unproblematisch (oder, noch vorsichtiger I1 IMnall

wexß nıcht sofort, W as gemeınt Ist) Der (: gibt den 5/3—/46 die Überschriuft „In-
stitute des geweihten Lebens und Gesellschaften des apostolischen Lebens“ In den relı
Kommentaren (von Henseler; Primetshofer; Sebott), dıe sıch 1mM deutschen
Sprachraum durchgesetzt aben, wiırd dıe entsprechende Materıe „Ordensrecht“ pC-
Nn Freilich wıssen diese utoren (vgl Sebott, Ordensrecht 8 9 dafß der Titel „Ur-
densrecht“ UNsSCHAaU ist, weıl nämlıch neben den „Orden“ uch die „Kongregationen“,
dıe „Säkularınstitute“ un! die „Gesellschaften des apostolischen Lebens“ berück-
sıchtiıgen sınd Im un:! etzten Abschnitt behandelt den „apostolischen
Inkardinationsverband“. Zunächst wiırd das kodikarısche Recht tec 294—297) darge-
tellt, annn geht die Personalprälatur „Opus Dei“ Das Fazıt dem ich voll
stımme) se1l 1n seıiner BaNzCh Lange zıtlert: „Es 1st offensichtlich, dafß die Struktur der
Personalprälatur UOpus De1i VO der kodikarıschen abweicht. Das betrifft 1n erstier Linıe
sowochl dıe Zielsetzung w1e die Mitgliedschaft. Be1 der kodikarıschen Personalprälatur
steht 1m Vordergrund die Bereitstellung VO:  n Priestern für priesterarme Teilkirchen:; be1
der Prälatur Opus Deı kommt dieser Aspekt 1Ur gleichsam als Nebenefttekt ZUT!T Gel:
Lung. Die kodikarısche Personalprälatur 1st eın Inkardinationsverband, der durch speZz1-
SC apostolısche Werke spezifiziert se1ın kann, denen Laien auf vertraglicher Basıs
mıtwirken können. Die Prälatur UOpus Deı 1st eın priesterlicher Leıtung stehender,
apostolisch ausgerichteter un 1n seıner Apostolatsmethode eıgengeprägter Verband
VO  — Gläubigen, der Inkardinationsrecht hat. Zielsetzun und Wirksamkeıt des UOpusfo kritisch gesehen werden.De1 verdienen Respekt, doch mu{fß die gefundene Rechts
Sıeht InNnan VO der institutionellen Bindung die evangelıschen ate ab, ware eın mıiıt
Inkardinationsrecht ausgestattetes Säkularinstitut (apostolische Gesellschaft mıiıt inte-
griertem Inkardinationsverband) für das UOpus Deı eiıne AaNZEMESSCILC Rechtstorm SCWC-
sCcCMHBUCHBESPRECHUNGEN  nischen Anerkennung. Man unterscheidet bei diesen Vereinen den nichtrechtsfähigen  privaten kanonischen Verein vom rechtsfähigen privaten kanonischen Verein. Der öf-  fentliche kanonische Verein ist stets von der zuständigen kirchlichen Autorität errichtet.  Das kanonische Recht erwähnt neben dem Verein auch den Zusammenschluß von we-  nigstens drei Vereinen. Die so eröffnete Organisationsform kann als Dachverband be-  zeichnet werden. Bisher war nur vom kirchlichen Recht die Rede. Einem kanonischen  Verein jedweden Typs ist es von seiten der Kirche prinzipiell nicht verwehrt, die Rechts-  fähigkeit auch nach weltlichem Recht anzustreben. Nicht selten wird sich dies sogar  empfehlen, und zwar namentlich für Vereine, die über die kanonische Rechtsfähigkeit  verfügen; denn so können vor allem vermögensrechtliche Fragen leichter geregelt wer-  den. Ob und mit welcher Wirkung das weltliche Recht einen kanonischen Verein als sol-  chen berücksichtigt, hängt (gegebenenfalls auf der Grundlage vertragsrechtlicher Be-  stimmungen zwischen Staat und Kirche) von der weltlich-rechtlichen Ordnung ab.  Im III. Abschnitt (540-735) behandelt A. die „kanonischen Lebensverbände“. Diese Be-  zeichnung ist nicht ganz unproblematisch (oder, um es noch vorsichtiger zu sagen: man  weiß nicht sofort, was gemeint ist). Der CIC gibt den cc. 573-746 die Überschrift „In-  stitute des geweihten Lebens und Gesellschaften des apostolischen Lebens“. In den drei  Kommentaren (von R. Henseler; B. Primetshofer; R. Sebott), die sich im deutschen  Sprachraum durchgesetzt haben, wird die entsprechende Materie „Ordensrecht“ ge-  nannt. Freilich wissen diese Autoren (vgl. Sebott, Ordensrecht 8), daß der Titel „Or-  densrecht“ ungenau ist, weil nämlich neben den „Orden“ auch die „Kongregationen“,  die „Säkularinstitute“ und die „Gesellschaften des apostolischen Lebens“ zu berück-  sichtigen sind. Im IV. und letzten Abschnitt (736-755) behandelt A. den „apostolischen  Inkardinationsverband“. Zunächst wird das kodikarische Recht (cc. 294-297) darge-  stellt, dann geht es um die Personalprälatur „Opus Dei“. Das Fazit (dem ich voll zu-  stimme) sei in seiner ganzen Länge zitiert: „Es ıst offensichtlich, daß die Struktur der  Personalprälatur Opus Dei von der kodikarischen abweicht. Das betrifft in erster Linie  sowohl die Zielsetzung wie die Mitgliedschaft. Bei der kodikarischen Personalprälatur  steht im Vordergrund die Bereitstellung von Priestern für priesterarme Teilkirchen; bei  der Prälatur Opus Dei kommt dieser Aspekt nur gleichsam als Nebeneffekt zur Gel-  tung. Die kodikarische Personalprälatur ist ein Inkardinationsverband, der durch spezi-  fische apostolische Werke spezifiziert sein kann, an denen Laien auf vertraglicher Basis  mitwirken können. Die Prälatur Opus Dei ist ein unter priesterlicher Leitung stehender,  apostolisch ausgerichteter und in seiner Apostolatsmethode eigengeprägter Verband  von Gläubigen, der Inkardinationsrecht hat. Zielsetzun  und Wirksamkeit des Opus  f  rm kritisch gesehen werden.  Dei verdienen Respekt, doch muß die gefundene Rechts  Sieht man von der institutionellen Bindung an die evangelischen Räte ab, wäre ein mit  Inkardinationsrecht ausgestattetes Säkularinstitut (apostolische Gesellschaft mit inte-  griertem Inkardinationsverband) für das Opus Dei eine angemessene Rechtsform gewe-  sen ... Da beide Formen der Personalprälatur in der Autorität des obersten Gesetzge-  bers gründen, kann an der formalen Legitimität nicht gezweifelt werden. Es ist aber  unglücklich, daß zwei verschiedenartige Einrichtungen unter derselben Bezeichnung  firmieren. Jedenfalls sollten künftige Personalprälaturen nicht nach dem Vorbild des  Opus Dei, sondern auf der Grundlage des allgemeinen Rechts ausgestaltet werden“  (754£.). — Ein Index der bezogenen Canones (756-772) schließt dieses hervorragende  Buch ab. Nun liegt also der zweite Band des neuen „Aymans-Mörsdorf“ vor. Er ıst für  Forschung und Lehre eine unschätzbare Bereicherung.  R: SEBOTT SIJ  WERNEKE, MiCHAEL, Ius universale — Ius particulare. Zum Verhältnis von Universal-  und Partikularrecht in der Rechtsordnung der lateinischen Kirche unter besonderer  Berücksichtigung des Vermögensrechts, Paderborn: Bonifatius 1998. 345 S,  Die vorliegende kirchenrechtliche Untersuchung wurde im Sommersemester 1997  von der Theologischen Fakultät Paderborn als Dissertation angenommen. Ziel dieser  Arbeit ist es, einen adäquaten, ekklesiologisch fundierten kanonischen Ansatz für das  Verhältnis von Universal- und Partikularrecht zu skizzieren (Teil I), die bestehende  Ausgestaltung der lateinischen Rechtsordnung an diesen Prämissen zu prüfen und zu  314Da beıide Formen der Personalprälatur 1ın der Autorität des obersten Gesetzge-
ers gründen, kann der tormalen Legıtimität nıcht gezweifelt werden. Es 1st ber
unglücklich, da{fß wel verschiedenartige Einrichtungen derselben Bezeichnung
Airmieren. Jedenfalls sollten künftige Personalprälaturen nıcht ach dem Vorbild des
Opus Deı, sondern auf der Grundlage des allgemeınen Rechts ausgestaltet werden“
(754 Eın Index der bezogenen anones schliefßt dieses hervorragende
uch ab Nun hıegt Iso der zweıte Band des „Aymans-Mörsdorf“ VO  a Er 1st für
Forschung und Lehre eine unschätzbare Bereicherung. SEBOTT

WERNEKE, ICHAEL, Ius universale Ius partıculare. Zum Verhältnis VO  - Universal-
und Partikularrecht in der Rechtsordnung der lateinıschen Kırche besonderer
Berücksichtigung des Vermögensrechts, Paderborn: Bonitatıius 1998 345
Die vorliegende kirchenrechtliche Untersuchung wurde 1mM Sommersemester 1997

VO der Theologischen Fakultät Paderborn als Dissertation ANSCHOMMLECN, 1e] dieser
Arbeıt 1St C3S, einen adaquaten, ekklesiologisch ftundıerten kanonischen Ansatz für das
Verhältnis VO: Universal- und Partikularrecht skizzıeren (Teıl IX die bestehende
Ausgestaltung der lateinıschen Rechtsordnung diesen Prämissen prüfen un!
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analysıeren er 11) un! eıner konkreten un! überschaubaren Rechtsmaterie demkirchlichen Vermögensrecht) die Konsequenzen eines solchen Ansatzes für eine gC-samtlateınısche Kodifikation veranschaulichen (Teil 1888 Im eıl (Universalıtät un!
Partikularität als wel Dımensionen der eınen Wıirklichkeit. Dıie Vorgaben der Commu-
nı10o-Ekklesiologie und die Grundstruktur des kırchlichen Rechts, = behandelt
also die theologischen Vorgaben tür die Kanonustıik. Dabei geht VOTL allem dıe
„communı10”. Was bedeutet diese? (VgleDer ekklesiologische Begriff der COIN-
MUnN10 äflßst sıch aut dreıtache Weıse ausfalten: Durch den Begriff der COommMuUun10 wırd
dıe unverwechselbare Eıgenart der kirchlichen Gemeinschaftt gegenüber rein menschlıi-
chen Gemeinschattstormen ausgesprochen. Die COMMUNI1O der Kırche erwächst nıcht
AUusS rein menschlichem Vereinigungswillen, sondern 1st göttliches Geschenk, dessen die
Menschen teilhaftıig werden können. Communı10 1st eın dynamischer Begriff, der BC-eıgnet ist, der Spannung verecht werden, die sıch zwıschen der gyöttlichen abe und
der menschlichen Aufgabe erg1bt. Denn tatsächlich 1st die Kırche Jesu Christıi, der
alle Getauften gehören, nıcht iıdentisch mıt der katholischen Kırche Deshalb wırd die
„plena communıo0“ VO der ‚COMMUnN1O, ets1 110  ; plena“ der getreNNteEN Kırchen und
kırchlichen Gemeıinschaften unterschıeden. Die „COMMUNI1O plena“ 1St 1n rechtlicher
Hınsıcht durch ıne dreitache Akzentuierung gekennzeichnet: Sıe 1st Gemeinschaftt der
Gläubigen (damıt wırd der personale Charakter der Kırche betont), S1e 1St hierarchische
Gemeinschatt s1e 1st hierarchisch strukturiert), S1e 1st Gemeinschaftt der Kırchen

die Gesamtkirche besteht 1n und aus Partikularkirchen). Für steht dabei der
Bischof 1mM Zentrum der cCOommun10o. 99- 0OMO apostolicus kraft der sakramentalen
Weihe gewährleistet die Immanenz der gesamtkirchlichen 1n der teilkirchlichen Ihi-
ensıon. Als O0MO catholicus kraft seıner Eınbindung in das Kollegium der Bischöfe
gewährleistet umgekehrt die Immanenz der teilkirchlichen 1n der gesamtkırchlichenCkDımension (79) Im 'eıl I1 (Universalıtät und Partikularität als wWwel konkurrierende
Wırklichkeiten. Die geltende Rechtsordnung ach dem Codex Ilurıs Canonıi1cı, 83—227)meınt teststellen können, da: die konziliare Communio-Struktur der Kırche 1L1UT

unvollständıg 1n den übernommen wurde. beweist 1es 1n fünf Schritten:
Der kirchliche Gesetzgeber offenbart vielen Stellen eiın tradıtionelles Verständnıis

VO Uniiversal- und Partikularrecht als konkurrierende, gegeneinander stehende Groö-
Ren Damıt geht eıne tradıtionelle Sıcht VO: Vor- un! Höherrang des Universal-
rechts 1n dem Sınne einher, da{fß das Partikularrecht VOT allem als Ausführungs- un:!
Ausfüllungsgröße für das unıversale Recht als das wesentliche kırchliche Recht) fun-
ıert. Daraus tolgt weıter, da: 1mM Verständnis der kodikarıschen erweıse die Vor-
stellung VO konzessionären Charakter dieser Öffnungen Zzu Partikularrecht ach
W1€e VOT stark ausgepragt ISt. In Wıirklichkeit haben die Bıschöte ber ıne orıgınare und
eigenständıge Vollmacht. Anstelle eıner Konzentratıon des Universalrechts auf das
für den Dienst der Einheıit und der Bewahrung 1in der Wahrheit des Glaubens) Cer-
torderliche Ma: rechtlicher Grundstruktur und Autsıcht o1bt 1m eiıne
allzu detailierte allgemeıinrechtliche Normıierung. In diesem Verständniskontext wırd
auch das Gesetzbuch VO  — 1983 einselt1g als Kodifikation des Universalrechts (ın AD

und Entgegensetzung ZuU Partikularrecht) begriffen. Im 'eıl I11 (Universalı-
tat un! Partikularität 1mM Vermögensrecht der lateinischen Kırche. Perspektiven tür e1-
NCN kodikarıiıschen Ansatz, 249-—-320) gıbt eıne kurze (zu kurze?) Skizze dessen, W1€e

sıch die Verschränkung VO  - Universalıtät un! Partikularıität 1m Vermögensrecht der
lateinıschen Kırche vorstellt. Weı] das Vermögensrecht vielfach ortskirchlich geregeltwird, könnte Cs ZU Testfall einer adäquaten Umsetzung der wechselseitigen Imma-
CeCNz VO unıversalrechtlicher und partikularrechtlicher Dımension des kirchlichen
Rechts und F: Muster für das Grundprinzıip der Einheıit 1n Vielheit der kirchlichen
COoMMUNI1O werden. Dies zumal 1in Deutschland mıiıt seınem J:  N Verhältnis VO Kırche
und Staat. So 1st das preußische Gesetz über die Verwaltung des katholischen Kır-
chenvermögens VO' 1924 eiıner „Jex canonızata“ geworden, gilt Iso uch heute noch
ın der Kırche. Un 1es bedeutet B) da: der Pfarrgemeinderat (ın Nachfolge des frü-
heren Kırchenvorstands) 1ın Deutschland errichtet werden ollte, während der M7
1983 (vgl 536) dem Diözesanbischof freistellt, ob einen solchen Rat errichten
will. entwirtt seıne Konzeption 1n 13 Punkten un! zieht dann folgendes
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Fazıt: In dem Madise, ın dem eıne konsequent der Communio-Struktur wechselseıt1-
CI Immanenz ausgerichtete Zuordnung VO Uniiversal- und Partikularrecht sıch 1mM
Denken und Handeln durchzusetzen veErmag, kommt letztlich uch der posıtıve Aspekt
1ın der ambiıvalenten Erfahrung VO  - Recht 1n der Kırche ZU Durchbruch. Recht dient
dem konkreten Leben und der kirchlichen Gemeinschaft VOT Ort FEın Abkürzungs-
verzeichnıs (321—-327) un! ein Quellen- und Literaturverzeichnıs ka schließen
dieses sehr nützlıche Buch ab SEBOTT

|USTITIA MODESTIA. Festschrift für Hubert Socha ZUr Vollendung seınes 65 Lebens-
jahres. Hrsg. Peter Boekhaolt und ITlona Riedel-Spangenberger. München: Don Bosco
1998 327
Die vorliegende Festschrift für den bekannten un hochgeschätzten Kanonisten Hu-

bert Socha (Vallendar enthält 20 Beıträge. Aut einıge VO ıhnen möchte iıch etwas näher
eingehen. Riedel-Spangenberger (Seelsorge und Sendung 1n der kirchlichen Rechts-
ordnung,Cgeht 1n ıhrem Beıtrag davon AaUs, da{fß die beiden kirchlichen Kategorien
„Seelsorge“ und „Sendung“ VOI allem 1n kirchenrechtlicher Hınsıcht och näher k]ä-
rungsbedüriftig siınd So werden bisweilen Seelsorge und Kirchenrecht als Widerspruch
der Gegensatz aufgefaßt. Dagegen führt dıe utorın überzeugend AaUs, da‘ Kırchen-
recht und Seelsorge sıch gegenselt1g bedingen un erganzen. Pree (Consılium ‚O -
rale paroeciale: Anmerkungen ZUTE Struktur pfarrliıcher Mıtverantwortung, 75—101)
terzieht dıe Struktur pfarrlıcher Mıtverantwortung (wıe S$1e sıch in geltenden
partıkularen Regelungen vorfindet) 1n einıgen ausgewählten Punkten eıner kritischen
Befragung. Im Vordergrund des Interesses stehen die Fragen nach dem konsultatiıven
Charakter des Pfarrgemeinderats PGR), ach dem 'orsıtz 1mM PGR un ach der Ver-
bindung des PGRSs mıt dem pfarrlıchen Vermögensverwaltungsrat. Boekhalt (Kınder
un! Jugendliche 1n der kırchlichen Rechtsordnung, 139-156) kommt 1n seınem Auftsatz

folgendem Schlufß: uch W CII die Kırche das ınd und den Jugendlichen als Träger
VO  - Rechten und Pflichten betrachtet, hat Ss1e CS bisher noch nıcht ausreichend in Erwä-
gung SCZOHCI, eın eıgenes Familienrecht 1ın iıhr Gesetzbuch aufzunehmen. Gerade aNSC-
sıchts der Gefährdung VO Ehe und Famiulıie 1n uUuNseICcI Zeıt, erscheint 65 angeze1gt, e1in
solches Famıilienrecht ın einem zukünftigen Gesetzbuch autftzunehmen. In eınem weıte-
; K  - Artikel (Dıe Begriffe 99' communıs“ un!| „dubıum 1urıs tactı“ kanoniıschen
Recht IC 144 C1IC/49831; 1731 82) beschäftigt sıch Schirmer mıt der gesetzliıchen Er-
yanzung der Leitungsvollmacht. Im Vergleich den weltlichen Rechtssystemen be-
kundet das Kıirchenrecht mı1t dem Rechtsinstitut „ecclesıa supplet“ eıne einmalıge Stel-
lung, insotern 65 für die Unkenntnis und das Mifßverstehen VO (Gesetzen un VO

das Gesetz subsumierenden Tatbeständen die Möglichkeıit VO Irrtum und Zweıtel
anerkennt und diese ausgleicht, indem VO: Rechts Fehlendes hinzufügt, hne
da; der Rechtsakt wiederholt bzw. Neu gESEIZL werden mu{ Insotern 1st die Maxıme
„ecclesia supplet“ dem kanonıschen Rechtsinstitut der „Sanatıo 1n radıce“ vergleichbar.
Das lıegt 1in der Verfassungsstruktur der Kırche begründet, dıe die Bedingungen und
Folgen des Rechts SOWI1e rechtliches un tatsächliches Verhalten der „salus anımarum“
als „SUDPICINA lex  ‚CC der Kıirche (vgl unterordnet. Auft diese Weıse kommt den
Gläubigen eın höchstes Ma{ß Rechtssicherheit Sebott („Dignitatıs humanae“
un! „Quanta ar  * Dıie Verurteilung der Religionsfreiheit VOL dem Zweıten Vatıkanı-
schen Konzil, 83-192) welst daraut hın, da: zwıschen der Enzyklıka „Quanta cura“
un! der Erklärung des Zweıten Vatikanıschen Konzıls über dıe Religionsfreiheit „Di-
onıtatıs humanae“ eın kontradıiktorischer Wıderspruch vorlıegt. Dies 1st höchst erstaun-

für eınlıch, weıl fast alle utoren des Jahrhunderts den Inhalt VO „Quanta CUTa

Dogma hielten. Erst VO daher versteht Man, viele Konzilsväter Schwierigkeiten
hatten, der Erklärung über die Religionsfreiheıit zuzustımmen und damıt VO: „Quanta
ura  &“ Abschied nehmen. Miıt besonderem Interesse habe ıch den Beıtrag VO Stein,
dem hochangesehenen Nestor des evangelischen Kirchenrechts gelesen (Aktuelle Fra-
BCH des Kirchenrechts 1m ökumenischen Bezug, 193—204). St. ordert eın bısher NUur sel-
ten geübtes) Rechtsgespräch den Kanonıisten, das die konftessionellen renzen
übergreıift. „Solches Miteinanderreden wırd sıch 1mM Wıssen und Ernstnehmen der bibli-
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